
Jena, den 07. April 2026

Protokoll der Sitzung des Wahlvorstandes des Studierendenrates der FSU Jena am 07.04.2026

Anwesenheit

Wahlvorstand: Andreas Bagehorn, Max Dietrich, Ansgar Gude, Anne Kaufmann

Gäste: Chiara Daskiewitsch, Lilou Gläß, Willi Kröning, Karl Weber, Klara Wilde

Die Sitzung wird um 21:40 eröffnet

TOP 1: Begrüßung

Die Mitglieder des Wahlvorstandes begrüßen sich gegenseitig.

TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit und Diskussion und Beschluss der Tagesordnung

Es  sind  von  4  gewählten  Mitgliedern  des  Wahlvorstandes  4  anwesend.  Damit  ist  die 

Beschlussfähigkeit gegeben.

Die vorgeschlagene Tagesordnung lautet:

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Diskussion und Beschluss der Tagesordnung

TOP 3 Diskussion & Wahl: WahlleiterIn

TOP 4 Diskussion & Beschluss: Vorschlag Online-Wahl

TOP 5 Nächste Sitzung

Beschlusstext:
Der Wahlvorstand beschließt die vorliegende Tagesordnung.
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Abstimmung: 4 dafür / 0 dagegen / 0 Enthaltung angenommen

TOP 3: Diskussion & Wahl: WahlleiterIn
Beschlusstext: 
Der Wahlvorstand wählt Andreas Bagehorn zum Wahlleiter.

Abstimmung: 4 dafür / 0 dagegen / 0 Enthaltung gewählt

TOP 4: Diskussion & Beschluss: Vorschlag Online-Wahl
Beschlusstext:
Der Wahlvorstand schlägt dem Studierendenrat der FSU Jena vor die Gremienwahlen 2026 als 
internetbasierte Online-Wahl (elektronische Wahl) mit der Möglichkeit der Stimmabgabe per 
Brief abzuhalten

Abstimmung: 3 dafür / 0 dagegen / 1 Enthaltung angenommen

TOP 7: Nächste Sitzung 
Die nächste Sitzung findet am Freitag, den 10.04.2026, statt.

Die Sitzung wird um 22:00 geschlossen.

Protokoll Sitzungsleitung
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